
Krankenversicherung im Ref, wenn KEINE
Verbeamtung nach dem Ref angestrebt wird?
Beitrag von „Susannea“ vom 11. Februar 2022 12:09

Zitat von wossen

Generell ist kein Bundesland verpflichtet, jemanden anzustellen - 'einfach kündigen und
neu anfangen in einem neuen Bundesland', darauf hast Du keinerlei Anspruch
(begründet wird das mit der fehlenden Freigabeerklärung). Guck Dir die
Einstellungsvoraussetzungen der einzelnen Bundesländer für tarifbeschäftigte
Lehrkräfte, die schon im Schuldienst eines anderen Landes sind, an....

Wie gesagt, in Brandenburg und Berlin ist es kein Problem. Selbst innerhalb von Berlin geht es
ohne, da haben sie nun aber z.T. ein Sperrfrist drin (die aber vermutlich trotzdem kürzer als das
Abwarten einer Freigabe ist). Die können sich solche Voraussetzungen gar nicht leisten.
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